
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1964/9/21 IIZR40/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1964

Norm

AHB §1 Abs1c

AVB für die Gebäudeversicherung §4

AVB für die Gebäudeversicherung §16 Abs3 Satz1

VersVG §32

VersVG §61

Rechtssatz

a)

Zum Begriff der versicherten Gefahr bei Leitungswasserschäden.

b)

Ein Versicherungsnehmer, der eine vertragliche Obliegenheit zum Zwecke der Verminderung der Gefahr verletzt, führt

dadurch allein noch nicht den Versicherungsfall herbei.
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